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Gebührensatzung 

zur Abfallentsorgung in der Stadt Werl vom 16.12.2011  
 

Auf Grund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) 
SGV. NRW. 2023, in der zurzeit gültigen Fassung, des Kommunalabgabengeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712) und in 
Verbindung mit der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Werl jeweils 

in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Werl in seiner Sitzung am 
15.12.2011 folgende Gebührensatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Für das Einsammeln und Befördern von Abfällen durch die Stadt sowie zur De-

ckung der an den Kreis zu zahlenden Umlage für das Behandeln, Lagern und Ab-
lagern der Abfälle werden Benutzungsgebühren erhoben. 
 

§ 2  
(1) Die Benutzungsgebühr errechnet sich unter Berücksichtigung eines kombi-

nierten Behälter- und Volumenmaßstabs. Dabei trägt die Gebühr für die 
Restmüllbehälter gemäß Ziffer 1 – 3 als Einheitsgebühr alle Kosten, die nicht 

durch die ansonsten in dieser Satzung festgelegten Sondergebühren ge-
trennt für einzelne Teilleistungen erhoben werden. 
1. Restmüllabfuhr  

a) 80 l Behälter bei 4-wöchentl. Leerung 114,28 € 
b) 120 l Behälter bei 4-wöchentl. Leerung 131,38 € 

c) 240 l Behälter bei 4-wöchentl. Leerung 190,06 € 
d) 80 l Behälter bei 14-tägl. Leerung 155,87 € 
e) 120 l Behälter bei 14-tägl. Leerung 190,06 € 

f) 240 l Behälter bei 14-tägl. Leerung 292,64 € 
2. Containerabfuhr Restmüll Privathaushalte   

a) 1.100 l Großraumbehälter bei 14-täglicher Leerung 1.101,24 € 
b) 1.100 l Großraumbehälter bei wöchentlicher Leerung 2.132,24 € 

3. Containerabfuhr Restmüll Gewerbebetriebe (ohne Privathaushalte) 

a) 1.100 l Großraumbehälter bei 14-täglicher Leerung 978,99 € 
b) 1.100 l Großraumbehälter bei wöchentlicher Leerung 1.884,68 € 

4. Bio-Abfuhr  
a)   80 l Behälter bei 14-tägl. Leerung 70,54 € 
b) 120 l Behälter bei 14-tägl. Leerung 82,55 € 

c) 240 l Behälter bei 14-tägl. Leerung 118,60 € 
5. Abfuhr von Abfallsäcken 

a) Beistellsack Biomüll, Fassungsvermögen 70 l 3,05 € 
b) Beistellsack Restmüll, Fassungsvermögen 70 l 4,33 € 
c) Laubsack 1,00 € 

6. Sperrmüll 
a) Abfuhr einer Menge von bis zu 4 cbm pauschal 30,00 € 

aa) Abfuhr von Mehrmengen je cbm 10,00 € 
b) Ausstellung eines Berechtigungsscheines für die einmalige 

Anlieferung von bis zu 250 kg am Abfallwirtschaftszentrum  

(AWZ) der ESG 10,00 €; 
die bei der Anlieferung darüber hinausgehende Menge wird von der 

ESG mit dem Anlieferer nach der jeweils gültigen Gebührensatzung 
des Kreises Soest abgerechnet. 
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(2) Abfallsäcke sind in Einzelhandelsgeschäften, die bekannt gegeben werden, 

erhältlich.  
(3) Berechtigungsscheine für die Anlieferung von Sperrmüll am AWZ gelten nur 

für den Eigenbedarf von Privathaushalten aus dem Stadtgebiet und werden 
im Rathaus an die Privathaushalte persönlich ausgestellt. Jeder Privathaus-
halt erhält maximal einen Berechtigungsschein je Kalenderjahr. 

(4) Für jede Änderung des Behältervolumens und/oder der Leerungshäufigkeit 
(Auslieferung, Rückholung, Umtausch, Kennzeichnung von Behältern) wird 

eine Gebühr in Höhe von 15 € erhoben. Ausgenommen davon ist der Aus-
tausch defekter Behälter sowie die erstmalige Zuteilung eines höheren Be-
hälter-/Abfuhrvolumens auf Grundlage des in § 11 Absatz 2 der Satzung 

über die Abfallentsorgung in der Stadt Werl vom 21.05.2010 festgelegten 
Mindest-Restmüll-Gefäßvolumens. 

(5) Zur Abgeltung des mit der Erteilung oder Ablehnung der Befreiung vom An-
schluss- und Benutzungszwang für kompostierbare Abfälle (Biotonne) ver-
bundenen Verwaltungsaufwandes wird eine Gebühr von 24,36 € je Antrag 

erhoben. 
(6) In der Einheitsgebühr für die Restmüllabfuhr gemäß Absatz 1 Ziffer 1-3 ist 

die gebührenfreie Benutzung der 4-wöchentlichen Altpapierabfuhr in den 
nach der Abfallsatzung vorgesehenen Behältern in folgendem Umfang ent-

halten: 
a) jeweils ein 240 l-Behälter bei jeweils einem Restmüllbehälter mit 4-

wöchentlicher Leerung sowie bei jeweils einem 80 l oder 120 l Restmüll-

behälter mit 14-täglicher Leerung, 
b) bis zu jeweils zwei 240 l-Behälter bei jeweils einem 240 l Restmüllbehäl-

ter mit 14-täglicher Leerung, 
c) bis zu jeweils vier 240 l-Behälter oder jeweils ein 1.100 l-Behälter bei je-

weils einem 1.100 l Restmüllbehälter mit 14-täglicher Entleerung, 

d) bis zu jeweils acht 240 l-Behälter oder jeweils zwei 1.100 l-Behälter bei 
jeweils einem 1.100 l Restmüllbehälter mit wöchentlicher Entleerung. 

Für darüber hinaus genutztes Altpapierbehältervolumen wird bei 4-
wöchentlicher Entleerung eine jährliche Zusatzgebühr je 240 l-Behälter von 
13,15 € und je 1.100 l-Behälter von 60,25 € erhoben. 

 
§ 3 

(1) Die Benutzungsgebühr ist von der Grundstückseigentümerin bzw. dem 
Grundstückseigentümer oder den ihnen in § 19 der „Satzung über die Ab-
fallbeseitigung in der Stadt Werl“ gleichgestellten Personen zu entrichten. 

Mehrere Eigentümerinnen bzw. Eigentümer haften als Gesamtschuldnerin-
nen bzw. Gesamtschuldner. Tritt ein Wechsel in der Person der Eigentüme-

rin bzw. des Eigentümers ein, so haftet die bisherige Eigentümerin bzw. der 
Eigentümer neben der neuen Eigentümerin bzw. Eigentümer für die Gebüh-
ren, die bis zum Ende des Kalenderjahres zu entrichten sind. 

(2) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem ersten des auf den Anschluss folgen-
den Monats. Sie endet mit dem Ende des Monats, in dem die Abfallbehälter 

bei der Stadt abgemeldet werden. Die Abmeldung ist nur gegen Rückgabe 
des Abfallbehälters bzw. der Abfallbehälter zulässig. 

(3) Die Gebühren werden durch Bescheid, der mit einem Bescheid über andere 

Gemeindeabgaben verbunden sein kann, festgesetzt. Die Fälligkeit der Ge-
bühren richtet sich nach den Vorschriften über die Entrichtung der Grund-

steuer. 
(4) Bei vorübergehender Einschränkung, Unterbrechung oder Verspätung der 

Abfallbeseitigung infolge höherer Gewalt wie Betriebsstörungen, betriebs-
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notwendigen Arbeiten, behördlichen Verfügungen oder bei Verlegung des 

Zeitpunktes der Abfallbeseitigung besteht kein Anspruch auf Ermäßigung 
der Gebühren. Dauert die Unterbrechung länger als einen Monat, so wird die 

Gebühr auf Antrag erlassen, und zwar für je 30 Tage der Unterbrechung in 
Höhe eines Zwölftes der Jahresgebühr. 

(5) Für die Sperrmüllabfuhr ist gebührenpflichtig, wer diese Einrichtung selbst 

oder durch Dritte, deren Handeln ihm zuzurechnen ist, benutzt. Mehrere 
Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldnerinnen bzw. Gesamtschuldner. 

Die Gebühr wird nach dem tatsächlichen Anfall abgerechnet. 
(6) Die grundstücksbezogenen Benutzungsgebühren ruhen als öffentliche Last 

auf dem Grundstück.   

(7) Die Gebühr für Abfallsäcke wird bei Überlassung des Abfallsackes fällig und 
die Gebühr für den Berechtigungsschein zur Anlieferung von Sperrmüll am 

AWZ bei Ausstellung des Berechtigungsscheines. Die Gebühren für die 
Sperrmüllabfuhr sowie für den mit der Befreiung von der Biotonne verbun-
denen Verwaltungsaufwand werden durch gesonderten Gebührenbescheid 

festgesetzt und sind einen Monat nach Bekanntgabe dieses Gebührenbe-
scheides fällig. 

 
§ 4 

Diese Gebührensatzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. Gleichzeitig treten die Ge-
bührensatzung zur Abfallentsorgung in der Stadt Werl vom 16.12.2010 sowie alle 
darauf bezogene Änderungssatzungen außer Kraft. 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende, vom Rat der Stadt Werl in seiner Sitzung am 15.12.2011 be-
schlossene Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hin-

gewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO 
NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 

Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-

geverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wor-
den, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Werl vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 

worden, die den Mangel ergibt. 
 

 
 
Werl, 16.12.2011 

 
 

 
                      
 

(Grossmann) 
Bürgermeister 
 


